
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Einander zuhören – miteinander reden – voneinander profitieren“ 
 

Wer darf im Bedarfsfall eine andere Person bei Ämtern und Behörden 

vertreten, einfachen Behandlungen und Untersuchungen zustimmen, 

Geld vom Konto abheben oder die Pflege organisieren? Fragen, welche 

bestenfalls geklärt werden sollten, bevor ein Verlust der 

Entscheidungsfähigkeit eintritt. Im Erwachsenenschutzgesetz werden die 

Möglichkeiten der Vertretung genaustens erklärt und geregelt. 

 

Erwachsenenvertretung 

Rechtlicher Absicherung und Vertretung im Alter 

 

Referent:   Mag. Markus Egarter, Notar 

Termin:   Mittwoch, 18. Feber 2026 

Uhrzeit:   14:00 – 16:00 Uhr 

Ort:    Haus St. Laurentius, 

    9841 Winklern 210  

 

Stammtischleitung: Barbara Kosian, DGKP 

    Kornelia Zwischenberger, Pflegenahversorgerin 

    Evelyn Brandstätter, Pflegenahversorgerin 

 

Nächster Pflegestammtisch: 

 

Die Teilnahme ist kostenlos! 


